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weitere Vergünstigungen mit Dresden-Pass

■■ kostenloser Wohnberechtigungsschein Typ L

■■ ermäßigter Eintritt in kommunale Sportstätten und Bäder
■■ Eissporthalle und Eisschnelllaufbahn im Sportpark Ostragehege
■■ Hallenbäder und Saunen
■■ Freibäder

■■ ermäßigte Schülerbeförderungskosten

■■ kostenloser Ferienpass für Schüler von 6 bis 14 Jahren

■■ �Zuschuss zur Teilnahme an der Kinder- und Jugenderholung ■
von 6 bis 18 Jahren

■■ �kostenfreie Teilnahme für Kinder- und Jugendliche/■
ermäßigte Teilnahme für Erwachsene an den Kursen der 
Jugend&KunstSchule Dresden

■■ kostenfreie Jahresgebühr in den Städtischen Bibliotheken Dresden

■■ ermäßigter Eintritt in kulturelle Einrichtungen, zum Beispiel
■■ Museen der Stadt Dresden, u. a.
Stadtmuseum Dresden
Städtische Galerie Dresden – Kunstsammlung
Technische Sammlungen der Stadt Dresden
Kügelgenhaus – Museum der Dresdner Romantik
Kraszewski-Museum■
Carl-Maria-von-Weber-Museum
Heimat- und Palitzsch-Museum Prohlis

■■ Museen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, u. a.
Grünes Gewölbe
Kupferstich-Kabinett
Münzkabinett
Gemäldegalerie Alte Meister
Rüstkammer
Porzellansammlung
Mathematisch-Physikalischer Salon
Galerie Neue Meister
Skulpturensammlung
Kunstgewerbemuseum
Museum für Sächsische Volkskunst mit Puppentheatersammlung
■■ Museum für Mineralogie und Geologie
■■ Landesmuseum für Vorgeschichte
■■ Deutsches Hygiene-Museum Dresden
■■ Militärhistorisches Museum
■■ Verkehrsmuseum Dresden
■■ Museum für Völkerkunde Dresden
■■ Dresdner Philharmonie
■■ Staatsoperette Dresden
■■ Staatsschauspiel Dresden
■■ Theater Junge Generation
■■ Volkshochschule
■■ Zoo Dresden
■■ Rathausturm
■■ Hausmannsturm
■■ Jugend&KunstSchule Dresden mit den Außenstellen
Palitzschhof und Club Passage
■■ Theaterhaus Rudi

(Übersicht über alle Einrichtungen siehe aktuelle Richtlinie)
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Dresden-Pass
Soziale Leistungen für Sie

www.dresden.de/dresden-pass



Museen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden

Museen der Stadt Dresden Museum für Mineralogie und Geolog

Landesmuseum für Vorgeschichte Deutsches Hygiene-Museum Dre

Militärhistorisches Museum Verkehrsmuseum Dresden Museum fü

Dresdner Philharmonie Staatsoperette Dresden Staatsschauspiel 

Volkshochschule Zoo Dresden Rathausturm kommunale Stadtteil

Eisschnelllaufbahn Hallenbäder und Saunen Freibäder

Museen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden

Museen der Stadt Dresden Museum für Mineralogie und Geolog

Landesmuseum für Vorgeschichte Deutsches Hygiene-Museum Dresden

Militärhistorisches Museum Verkehrsmuseum Dresden Museum für Völkerkunde D

Dresdner Philharmonie Staatsoperette Dresden Staatsschauspiel Dresden Theater Jung

Volkshochschule Zoo Dresden Rathausturm kommunale Stadtteilzentren Eissporthalle 

Eisschnelllaufbahn Hallenbäder und Saunen Freibäder

Was ist der Dresden-Pass?

Der Dresden-Pass ermöglicht Einwohnerinnen und Einwohnern mit ge-
ringem Einkommen den kostengünstigeren Besuch kultureller Einrich-
tungen der Landeshauptstadt und des Freistaates Sachsen in der Stadt 
Dresden, die Inanspruchnahme von Ermäßigungen bei der Dresdner 
Verkehrsbetriebe AG (DVB AG) und bei kommunalen Leistungen. Auch 
für Kinder kann der Dresden-Pass beantragt werden.

Wer hat Anspruch auf einen Dresden-Pass?

Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz in Dresden, die

■■ �Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung nach Sozialgesetz-
buch (SGB) XII, Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld nach SGB II bzw. 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen,

■■ ein geringes Einkommen und Vermögen haben,

■■ �oder Kinder, wenn sie aufgrund ihres Einkommens nicht zum bereits 
erwähnten Personenkreis gehören und in Bedarfsgemeinschaften ■
leben, in denen nur die Eltern Leistungen nach SGB II, SGB XII oder 
AsylbLG beziehen. 

Die genauen Anspruchsvoraussetzungen sind in der Richtlinie zur
Gewährung des Dresden-Passes geregelt, die im Dresdner Amtsblatt
veröffentlicht wird. Die aktuelle Fassung ist auch im Internet unter
www.dresden.de/dresden-pass abrufbar.

Wo ist der Dresden-Pass erhältlich?

Der Antrag wird persönlich im zuständigen Sachgebiet Sozialleistungen 
des Sozialamtes gestellt. Anträge für den Dresden-Pass sind zusätzlich ■
in den Bürgerbüros der Landeshauptstadt Dresden erhältlich sowie im 
Internet unter www.dresden.de/dresden-pass veröffentlicht. ■
Der Dresden-Pass ist grundsätzlich persönlich abzuholen.

Die Zuständigkeit richtet sich nach dem Wohnsitz der Antragstellerin 
bzw. des Antragstellers:

■■ �Dresden-Nord für die Ortsamtsbereiche Neustadt, Pieschen, ■
Klotzsche und die Ortschaften Weixdorf, Langebrück und Schönborn 
sowie für besondere Personengruppen im gesamten Stadtgebiet 
(wohnungslose Bürgerinnen und Bürger in Dresden) ■
Bürgerstraße 63 (Hinterhaus), 01127 Dresden, Telefon 4 88 55 21

■■ �Dresden-West /Mitte /Süd für die Ortsamtsbereiche Altstadt, Plauen, 
Cotta und die Ortschaften Cossebaude, Mobschatz, Oberwartha, 
Gompitz und Altfranken ■
Lübecker Straße 121, 01157 Dresden, Telefon 4 88 57 11

■■ �Dresden-Ost für die Ortsamtsbereiche Loschwitz, Blasewitz, Leuben, 
Prohlis und die Ortschaft Schönfeld-Weißig ■
Hertzstraße 23, 01257 Dresden, Telefon 4 88 81 71

■■ �Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG 
stellen den Antrag im Sachgebiet Ausländer/Aussiedler ■
Junghansstraße 2, 01277 Dresden, Telefon 4 88 48 21

Sprechzeiten: Di, Do 8 – 12 und 14 – 18 Uhr

Wie lange ist der Dresden-Pass gültig?

Der Dresden-Pass ist ab dem Tag der Ausstellung maximal ein Jahr ■
gültig. Danach kann eine Verlängerung beantragt werden. Rückwir-
kend können keine Leistungen in Anspruch genommen werden. Der 
Dresden-Pass ist nicht auf andere Personen übertragbar.

Welche Unterlagen sind erforderlich?

■■ Für Einwohnerinnen und Einwohner mit sozialen Leistungen:
■■ der ausgefüllte und unterschriebene Antrag
■■ der vollständige Leistungsbescheid nach SGB II, SGB XII bzw. AsylbLG
■■ ein Passbild je beantragtem Dresden-Pass
■■ das aktuelle Personaldokument
■■ Für Einwohnerinnen und Einwohner ohne soziale Leistungen:
■■ der ausgefüllte und unterschriebene Antrag
■■ ein Passbild je beantragtem Dresden-Pass
■■ das aktuelle Personaldokument
■■ aktuelle Einkommensnachweise
■■ der Mietvertrag und die aktuelle Mietzinsberechnung
■■ aktuelle Nachweise über das vorhandene Vermögen

Welche Vergünstigungen bietet der Dresden-Pass?

■■ Ermäßigungen beim Kauf von Zeitkarten der DVB AG

Um die Vergünstigungen in Anspruch nehmen zu können, ist eine ■
Berechtigung vorzulegen. Dies ist der Dresden-Pass, der auch bei ■
Kontrollen in Bussen und Bahnen im Stadtgebiet Dresden vorgezeigt 
werden muss.

Sozialtarif: Dresden-Pass-Inhaber können (ab vollendetem 6. Lebens-
jahr) folgende Fahrkarten aller Preisstufen, außer A, gemäß Beförde-
rungsbedingungen und Tarifbestimmungen des Verkehrsverbundes 
Oberelbe (VVO) in der jeweils gültigen Fassung, zu einem Sozialtarif 
mit folgenden Rabattstufen im ermäßigten sowie im Normaltarif ■
erhalten: 

Ticket 	 Rabatt je Ticket 
Monatskarte 	   9,00 €
9 Uhr-Monatskarte 	   9,00 €
Abo-Monatskarte 	 12,50 €
9 Uhr-Abo-Monatskarte 	 12,50 €
4er-Karte (nur Normaltarif)	  2,00 €

Diese Fahrkarten können gegen Vorlage des Dresden-Passes in den 
Serviceeinrichtungen der DVB AG erworben werden und sind auch 
auf andere Dresden-Pass-Inhaber übertragbar. 

Monatskarten-Abonnement: Für ein vergünstigtes Monatskarten-
Abonnement ist bei der DVB AG ein Antrag zu stellen, der zunächst 
vom Sachgebiet Sozialleistungen bestätigt werden muss. Nach Ein-
gang dieses Antrages bei der DVB AG und Eingabe in das System 
schickt die DVB AG die Abo-Monatskarten dem Antragsteller zu und 
bucht den verringerten Preis ab. Die Rabatte sind der oben aufge-
führten Tabelle zu entnehmen. Das Abonnement wird zwischen der 
DVB AG und dem Dresden-Pass-Inhaber für mindestens zwölf zu-
sammenhängende Monate unbefristet geschlossen. Dabei wird der 
Rabatt bis zum Gültigkeitsende des Dresden-Passes gewährt.


